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[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Gastschulgeld

Etwa 2,58 Mio. € zahlt der Landkreis Cuxhaven „Gastschulgeld“ für den Besuch von niedersächsischen Schülern nur der Bremerhavener Gymnasialen Oberstufen in den städtischen Haushalt. Zunehmend wandern aber auch Bremerhavener Schüler in die Gymnasien des Umlandes ab.
Nach Auskunft des Schuldezernenten Frost (siehe Antwort auf unsere Anfrage) wird seitens der Stadt Bremerhaven kein Gastschulgeld für den Besuch von Bremerhavener Schülern der Sekundarstufe I in niedersächsischen Schulen an den Landkreis gezahlt. Dies werde im Rahmen des Ausgleichs auf Länderebene mit dem Land Niedersachsen verrechnet. Allerdings gab laut Nordsee-Zeitung vom 30. Dezember 2014 die Schulamtsleiterin an: 
„Für die Bremerhavener Schüler, die zum Kreisgymnasium Wesermünde gehen, zahle auch umgekehrt die Seestadt einen Betrag an den Landkreis Cuxhaven.“

Dazu fragen wir den Magistrat:
1. Wird Geld für die im Landkreis beschulten Kinder aus Bremerhaven in der SEK I an den Landkreis gezahlt?
a. Wenn ja, wie viel?
b. Wenn ja, wo ist diese Position im Haushalt enthalten?
c. Wenn nein, warum nicht und wo ist diese Regelung verankert?

2. Werden Einnahmen für den Besuch von Niedersächsischen Schülern  in Bremerhavener Berufsschulen generiert?
a. Wenn ja, wie hoch sind diese Einnahmen?
b. Wenn ja, wo ist diese Position im Haushalt enthalten?
c. Wenn nein, warum nicht und wo ist diese Regelung verankert?

3. Werden Ausgaben für den Besuch von Bremerhavener Schülern in niedersächsischen Berufsschulen an den Landkreis  getätigt?
a. Wenn ja, wie hoch sind diese Ausgaben?
b. Wenn ja, wo ist diese Position im Haushalt enthalten?
c. Wenn nein, warum nicht und wo ist diese Regelung verankert?

4. Verzichtet der Magistrat seit Jahren auf Einnahmen von Gastschulgeldern aus dem Landkreis bzw. alternativ auf eine finanzielle Beteiligung an Landesmitteln aus Bremen, die auf Grundlage der Gegenseitigkeitsvereinbarung erwirtschaftet werden? Wenn ja, warum?

5. Welche konkreten Bemühungen/Maßnahmen wurden bisher vorgenommen, um entsprechende Kostendeckung für die Beschulung von niedersächsischen Schülern an Bremerhavener Schulen zu erreichen?


[bookmark: Text12]II. Der Magistrat hat am       beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten:

Zu. 1. Wird Geld für die im Landkreis beschulten Kinder aus Bremerhaven in der SEK I an den Landkreis gezahlt?

a. Wenn ja, wie viel? 
b. Wenn ja, wo ist diese Position im Haushalt enthalten?
c. Wenn nein, warum nicht und wo ist diese Regelung verankert?

Die Schüler/innen der Sekundarstufe I sind vom Gegenseitigkeitsabkommen der Länder Bremen und Niedersachsen erfasst. Daher wird für diese Schüler/innen kein Geld an den Landkreis gezahlt. 


Zu 2.	Werden Einnahmen für den Besuch von Niedersächsischen Schülern in Bremerhavener Berufsschulen generiert?

a. Wenn ja, wie hoch sind diese Einnahmen?
Im Haushaltsjahr 2014 wurden  2.065.666,00 € für das Schuljahr 2013/2014 eingenommen.

b.  Wenn ja, wo ist diese Position im Haushalt enthalten?
Die Einnahmehaushaltsstelle lautet 6246/233 01 – Beiträge von anderen Schulträgern.

c. Wenn nein, warum nicht und wo ist diese Regelung verankert?


Zu 3. Werden Ausgaben für den Besuch von Bremerhavener Schülern in niedersächsischen Berufsschulen an den Landkreis  getätigt?

a. Wenn ja, wie hoch sind diese Ausgaben?
Im Haushaltsjahr 2014 wurden 136.933,00 € für das Schuljahr 2013/2014 überwiesen.

b. Wenn ja, wo ist diese Position im Haushalt enthalten?
Die Ausgabehaushaltsstelle lautet 6246/633 01 - Beiträge an andere Schulträger.

c. Wenn nein, warum nicht und wo ist diese Regelung verankert?


Zu. 4. Verzichtet der Magistrat seit Jahren auf Einnahmen von Gastschulgeldern aus dem Landkreis bzw. alternativ auf eine finanzielle Beteiligung an Landesmitteln aus Bremen, die auf Grundlage der Gegenseitigkeitsvereinbarung erwirtschaftet werden? Wenn ja, warum?

Der Magistrat verzichtet nicht auf Einnahmen aus Gastschulgeldern. Das Gastschulgeld wird zwischen den Ländern Bremen und Niedersachsen ausgehandelt und finanziert. Das Land Bremen finanziert die Personalkosten der Lehrkräfte vollständig. Grundlage der Lehrerbedarfe sind die Schülerzahlen. Aufgrund der Finanzierung der Personals erfolgt im Gegenzug keine direkte Beteiligung der Stadt Bremerhaven an der Einnahme aus den Gastschulgeldern.


Zu. 5. Welche konkreten Bemühungen/Maßnahmen wurden bisher vorgenommen, um entsprechende Kostendeckung für die Beschulung von niedersächsischen Schülern an Bremerhavener Schulen zu erreichen?

Der Vertrag mit dem Landkreis Cuxhaven über die Beschulung von niedersächsischen Berufsschüler/innen und Oberstufenschüler/innen sieht im Falle von Besoldungserhöhungen eine Anpassungsmöglichkeit vor. Auf dieser Grundlage sind regelmäßige Anpassungen erfolgt. 

Im Haushaltsjahr 2014 wurden für das Schuljahr 2013/2014 auf der 
· Haushaltsstelle 6230/233 02 - Gastschulgeld Gymnasiale Oberstufe – 2.237.184,00 €
· Haushaltsstelle 6230/233 03 - Gastschulgeld GyO Sachkostenanteil –    559.296,00 €
eingenommen. 

Die Einnahmen für die Berufsschüler/innen sind unter Ziffer 2 dargestellt.

Bei der Erstellung der Rechnung für die Schüler/innen der Gymnasialen Oberstufen aus dem Altkreis Wesermünde an den Landkreis wird das Schulgeld, das für die Bremerhavener Schüler/innen am Gymnasium Wesermünde zu zahlen wäre, berücksichtigt. Daher gibt es keine Ausgabehaushaltsstelle in diesem Bereich.




Grantz
Oberbürgermeister
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